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KV Schweiz: Vernehmlassung Haager Uebereinkommen „Trusts““

Bundesamt für Justiz

3003 Bern

Zürich, 28. Januar 2005/sz
Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Haager Überein​kommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu können. 
Der KV Schweiz anerkennt die wachsende Bedeutung, die Trusts in der Vermögens​ver​wal​tung einnehmen. So haben sich insbesondere auch viele Auslandbanken auf die Verwal​tung von Trusts spezialisiert und führen dafür eigene Abteilungen. Der Trust ist ein insbeson​dere in Staaten angelsächsischer Rechtstradition verbreitetes Instrument, das ähnlichen Zwecken dient wie die Stiftung und Treuhand in der Schweiz. 
Wir haben die Vorlage geprüft, und wir sind mit dem vorgeschlagenen Weg zur Anerkennung ausländischer Trusts via Ratifikation des Haager-Trust-Übereinkommens mit entsprechen​den Anpassungen im schweizerischen Recht – konkret im Bundesgesetz über das Internatio​nale Privatrecht (IPRG) und im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) - grundsätzlich einverstanden. Mit der Ratifikation des Abkommens würde Rechtssicherheit in einem für die Finanzinstitute wichtigen Bereich erzielt. Der Finanzplatz Schweiz würde ge​gen​über Konkurrenten wie Luxemburg, Grossbritannien und Hong Kong gestärkt, welche dieses Übereinkommen ebenfalls anerkennen. 
Allerdings vermissen wir in Ihren Unterlagen Ausführungen über die steuerliche Behandlung von Trusts und über die fiskalischen Auswirkungen, die mit der Neuregelung verbunden wä​ren. Wir erwarten hier eine möglichst harmonisierte Steuerregelung und erachten es als richtig, zur Abklärung raschmöglichst eine Arbeitsgruppe der Eidg. Steuerverwaltung einzu​setzen und deren Überlegungen in die Botschaft aufzunehmen. Die Resultate sind für uns ein wichtiges Kriterium zur später vorzunehmenden definitiven Einschätzung dieser Vorlage. 
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